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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §303;

BAO §307;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1991, 86;

Rechtssatz

Ein Bescheid, mit dem die Wiederaufnahme eines Verfahrens verfügt wird, ist trotz seiner Verbindung mit der

jeweiligen Sachentscheidung (§ 307) ein gesondert anfechtbarer und daher auch für den Fall, dass die

Wiederaufnahme des Verfahrens bekämpft werden soll, ein gesondert anfechtungsbedürftiger Verwaltungsakt.
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